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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER 
HYPO VORARLBERG BANK AG 

GEGENÜBERSTELLUNG DER GEÄNDERTEN KLAUSELN 
 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

AGB FASSUNG OKTOBER 2015 AGB FASSUNG MAI 2018 

ALLGEMEINER TEIL 

I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE 
UND KREDITINSTITUT 

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Z 1.  (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
AGB) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem 
Kunden und allen in- und ausländischen Geschäftsstellen des  
Kreditinstituts. Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden 
getroffenen Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen. 

(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im Fol-
genden im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes verstanden. 

ALLGEMEINER TEIL 

I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE 
UND KREDITINSTITUT 

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Z 1.  (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
„AGB“) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem 
Kunden und allen in- und ausländischen Geschäftsstellen des  
Kreditinstituts. Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden 
getroffenen Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen. 

(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im Fol-
genden im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes verstanden. 

2. Änderungen 

Z 2.  (1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kredit-
institut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens angeboten. Dabei werden die vom  
Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen und die vorge-
schlagenen Änderungen in einer Gegenüberstellung dieser Be-
stimmungen dargestellt. 
 
 
 
 
 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kredit- 
institut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein  
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut 
den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Außerdem wird das 
Kreditinstitut eine Gegenüberstellung über die von der Änderung 
der AGB betroffenen Bestimmungen sowie die vollständige Fas-
sung der neuen AGB auf seiner Internetseite veröffentlichen. Auch 
darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. 
Das Änderungsangebot ist einem Kunden, der Verbraucher ist, 
mitzuteilen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Änderungen 

Z 2.  (1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kredit-
institut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens wie nachstehend geregelt angeboten. 
Dabei werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestim-
mungen der AGB und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in 
einer Gegenüberstellung dieser Bestimmungen (im Folgenden 
„Gegenüberstellung“) dargestellt. Das Kreditinstitut wird die Ge-
genüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen AGB 
auf seiner Internetseite veröffentlichen. Darauf wird das Kredit-
institut im Änderungsangebot hinweisen. 
 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kredit- 
institut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
angebotenen Änderungen kein Widerspruch des Kunden einlangt. 
Auch Ddarauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungs-
angebot hinweisen. Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegen-
überstellung über die von der Änderung der AGB betroffenen 
Bestimmungen sowie die vollständige Fassung der neuen AGB 
auf seiner Internetseite veröffentlichen. Auch darauf wird das  
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungs- 
angebot ist einem Kunden, der Verbraucher ist, mitzuteilen. Das 
Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem  
Kunden, der Verbraucher ist, zugestellt. Die Zustellung erfolgt 
 
 in das Schließfach des vom Kunden mit dem Kreditinstitut 

vereinbarten Online Banking (im Folgenden „Online Banking 
Schließfach“). Das Kreditinstitut wird den Kunden über diese 
Zustellung im Online Banking Schließfach gesondert per Post 
oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – per E-Mail an eine 
vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse informieren; 
oder 

 per E-Mail, wenn die Kommunikation per E-Mail zwischen 
Kunde und Kreditinstitut vereinbart wurde; oder 

 per Post. 
 
Ab Zustellung – auch in das Online Banking Schließfach – können 
das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung durch das Kre-
ditinstitut nicht mehr abgeändert werden. Erfolgt die Zustellung per 
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Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Ände-
rungsangebot auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise 
zum Abruf bereit zu halten. 
 
 
 
(2) […] 
(3) […] 
(4) […] 

E-Mail oder in das Online Banking Schließfach kann der Kunde 
das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung sowohl  
elektronisch speichern als auch ausdrucken. Das Änderungs- 
angebot samt Gegenüberstellung und im Falle der Zustellung in 
das Online Banking Schließfach auch die Information darüber, ha-
ben dem Kunden, der Verbraucher ist, jedenfalls spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Ände-
rungsangebot ohne Gegenüberstellung spätestens zwei Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ände-
rungen in das Online Banking Schließfach zuzustellen oder auf 
eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu 
halten. 
(2) […] 
(3) […] 
(4) […] 

3. Erklärungen des Kreditinstituts 

Z 5.  (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen 
und Erklärungen des Kreditinstituts gelten – sofern keine abwei-
chenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden oder 
Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher 
Bestätigung. Dies gilt nicht gegenüber Verbrauchern. 

(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem  
Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der 
Kunde auf Papier (insbesondere mittels Kontoauszug). 

3. Erklärungen des Kreditinstituts 

Z 5.  (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen 
und Erklärungen des Kreditinstituts gelten – sofern keine abwei-
chenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden oder 
Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher 
Bestätigung. Dies gilt nicht gegenüber Verbrauchern. 

(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem  
Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der 
wird das Kreditinstitut dem Kunden auf Papier (insbesondere mit-
tels dafür kann sich das Kreditinstitut auch eines Kontoauszugs 
bedienen) oder auf dauerhaftem Datenträger (zB durch Zustellung 
in das Online Banking Schließfach mit gesonderter Information 
über diese Zustellung per Post oder – wenn mit dem Kunden ver-
einbart – per E-Mail an eine vom Kunden bekanntgegebene  
E-Mail-Adresse) von sich aus übermitteln. Erklärungen und Infor-
mationen, die lediglich zugänglich zu machen sind, werden dem 
Kunden vom Kreditinstitut auf die im Rahmenvertrag für Kontoaus-
züge vereinbarte Weise (zB Online Banking, Kontoauszugs- 
drucker) zum Abruf bereitgehalten. 

(3) Unabhängig von Absatz (2) wird das Kreditinstitut dem  
Kunden, der Verbraucher ist, auf sein Verlangen die bei Zahlungs- 
konten gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz jährlich oder 
bei Beendigung des Rahmenvertrages zu erstellende Entgeltauf-
stellung (Entgelte, Soll- und Habenzinsen) jedenfalls in Papierform 
mitteilen. 

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 

1. Informationspflichten 

Z 7.  (1) […] 

(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 Abs (1) bis 
(4), 28 Abs (1), 31 und 32 Zahlungsdienstegesetz vorgesehenen 
Informationsverpflichtungen nicht. 

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 

1. Informationspflichten 

Z 7.  (1) […] 

(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 Abs (1) bis 
(4), 28 Abs (1), 31 und 32 Zahlungsdienstegesetz §§ 32 – 54 Zah-
lungsdienstegesetz 2018 vorgesehenen Informationsverpflichtun-
gen nicht. 

Z 9.  Über Z 8. hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zahlungs-
dienste innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Euro oder einer anderen Währung eines EWR-Vertragsstaates ge-
genüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unternehmern) für 
die ordnungsgemäße Ausführung der Überweisung bis zum Ein-
gang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 39a. dieser 
Bedingungen). 

Z 9.  (1) Über Z 8. hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zah-
lungsdienste Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) innerhalb der Europäischen Union in Euro  
oder einer anderen Währung eines EWR-Vertragsstaates gegen-
über Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unternehmern) für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Überweisung bis zum Eingang 
beim Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 39a. dieser Bedin-
gungen). 

 wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst wird, 
für die ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs 
bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers (Z 39a. dieser Bedingungen), 

 wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder 
über diesen ausgelöst wird, für die ordnungsgemäße Über-
mittlung des Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlers (Z 39a. dieser Bedingungen) und ab dem Zeit-
punkt des Einlangens des Betrags beim Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers für die ordnungsgemäße Bear-
beitung und Wertstellung des Zahlungsvorgangs sowie 
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 für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die 
dem Verbraucher infolge der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt wer-
den. 

 
(2) Absatz (1) gilt entsprechend für Zahlungsvorgänge an einen 
Zahlungsempfänger, dessen Zahlungsdienstleister außerhalb der 
Europäischen Union ansässig ist, für die Bestandteile der Zah-
lungsvorgänge, die in der Europäischen Union getätigt werden. 

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 

1. Einleitung 

Z 10.  Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesondere 
die im Folgenden angeführten Mitwirkungspflichten zu beachten;  
deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des Kunden oder 
zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche gegen das Kreditin-
stitut. 

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 

1. Einleitung 

Z 10.  Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesondere 
die im Folgenden angeführten Mitwirkungspflichten zu beachten;  
deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des Kunden oder 
zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche gegen das Kreditin-
stitut. Sofern der Kunde Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit 
Zahlungsvorgängen verletzt, ist seine Haftung nach Maßgabe des 
§ 68 Zahlungsdienstegesetz 2018 beschränkt. 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a) Name oder Anschrift 

Z 11.  (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines  
Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer  
anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 
 
 
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten 
schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, wenn  
sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt gegebene 
Anschrift gesendet wurden. 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a) Name, oder Anschrift oder Kontaktdaten 

Z 11.  (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines  
Namens, seiner Firma, seiner Anschrift, oder der Anschrift einer  
anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle, seiner be-
kanntgegebenen E-Mail-Adresse und seiner bekanntgegebenen  
Telefonnummer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten 
schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, wenn  
sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt gegebene 
Anschrift gesendet wurden. Gibt der Kunde Änderungen seiner  
E-Mail-Adresse oder seiner Telefonnummer nicht bekannt, gelten 
Mitteilungen des Kreditinstituts an den Kunden, mit dem dieser 
Kommunikationsweg vereinbart ist, als zugegangen, wenn sie an die 
letzte vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse oder Telefon- 
nummer gesendet wurden. 

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln 
 

Z 15.  (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines 
Zahlungsinstruments, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung 
eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, alle 
zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten 
Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen sowie 
den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder 
die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstruments 
unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von diesem benannten 
Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Unternehmer 
haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung 
dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des Verschuldens 
des Unternehmers betraglich unbegrenzt. 
 
 
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es an 
den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 
a) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 

Zahlungsinstruments dies rechtfertigen oder  
b) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-

wendung des Zahlungsinstruments besteht oder 
c) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang 

mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie 
(Überschreitung oder Überziehung) nicht nachgekommen ist 
und  

 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen auf-
grund einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermö-
genslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist 
oder 

 beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder 
diese unmittelbar droht. 

 

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln-
Zahlungsinstrumenten 

Z 15.  (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines 
Zahlungsinstruments, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung 
eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, die 
Bedingungen für dessen Ausgabe und Nutzung einzuhalten und 
alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten 
Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen. sowie 
dDen Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung 
oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstruments 
hat der Kunde unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von 
diesem benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis 
hat. Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus 
der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art 
des Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es an 
den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 
a) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 

Zahlungsinstruments dies rechtfertigen oder  
b) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-

wendung des Zahlungsinstruments besteht oder 
c) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang 

mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie 
(Überschreitung oder Überziehung) nicht nachgekommen ist 
und  

 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen auf-
grund einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermö-
genslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist 
oder 

 beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder 
diese unmittelbar droht. 
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Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der 
Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder 
verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw österreichischen 
oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven  
Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – von einer solchen 
Sperre und deren Gründe in einer der mit dem Kunden vereinbarten 
Kommunikationsformen möglichst vor, spätestens aber unverzüglich 
nach der Sperre informieren. 

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der 
Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder 
verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw österreichischen 
oder gemeinschaftsrechtlichen unionsrechtlichen Rechtsnormen  
oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – von 
einer solchen Sperre und deren Gründe in einer der mit dem  
Kunden vereinbarten Kommunikationsformen möglichst vor, spätes-
tens aber unverzüglich nach der Sperre informieren. 
 
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, einem Kontoinformations-
dienstleister oder einem Zahlungsauslösedienstleister den Zugang 
zum Zahlungskonto des Kunden zu verweigern, wenn objektive 
und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit  
einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des Konto-
informationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters, 
einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen Auslö-
sung eines Zahlungsvorgangs, dies rechtfertigen. Das Kreditinsti-
tut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Verweigerung 
oder der Gründe der Verweigerung nicht österreichischen  
oder unionsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven Sicherheits-
erwägungen zuwiderlaufen würde – über eine solche Verweige-
rung des Zugangs zum Zahlungskonto des Kunden in einer der 
mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationsformen möglichst 
vor, spätestens aber unverzüglich nach der Verweigerung des Zu-
gangs informieren. 

Neu eingefügt F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand; Beschwerde-
verfahren und alternative Streitbeilegung 

4. Beschwerdeverfahren beim Kreditinstitut; alternative 
Streitbeilegung 

Z 21a.  (1) Für die Beilegung von außergerichtlichen Streitigkeiten 
mit dem Kreditinstitut besteht die Möglichkeit, die interne Ombuds-
stelle wie folgt zu kontaktieren: 
Hypo Vorarlberg Ombudsstelle 
Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz 
Telefon: +43 50 414-1106 
E-Mail: ombudsstelle@hypovbg.at 
www.hypovbg.at/service/kontakt/ombudsstelle-beschwerdever-
fahren/ 
 
(2) Darüber hinaus kann für die alternative Beilegung von Streitig-
keiten über Verpflichtungen aus einem Bankgeschäft (§ 1 Bank-
wesengesetz) mit dem Kreditinstitut die Gemeinsame Schlich-
tungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft angerufen 
werden: 
Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirt-
schaft  
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien  
Telefon: +43 1 505 42 98  
E-Mail: office@bankenschlichtung.at 
www.bankenschlichtung.at 

2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 
Verbrauchern 

Z 23.  (1) Der Kunde kann einen Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste, insbesondere den Girokontovertrag, jederzeit unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einem Monat kostenlos kündigen. 
Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kündigung eines Rahmen-
vertrags für Zahlungsdienste, insbesondere des Girokontovertrags, 
anlässlich einer vom Kreditinstitut vorgeschlagenen Änderung der 
AGB oder eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbesondere 
des Girokontovertrags (Z 2.) bleibt unberührt. 
(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde jeder-
zeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kosten-
los kündigen.  
Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge mit 
dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist kündigen. 
(3) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere Girokonto- 
verträge) und Kreditverträge unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von zwei Monaten kündigen.  

2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 
Verbrauchern 

Z 23.  (1) Der Kunde kann einen Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste, insbesondere den Girokontovertrag, jederzeit unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einem Monat kostenlos kündigen. 
Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kündigung eines Rahmen-
vertrags für Zahlungsdienste, insbesondere des Girokontovertrags, 
anlässlich einer vom Kreditinstitut vorgeschlagenen Änderung der 
AGB oder eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbesondere 
des Girokontovertrags (Z 2.) bleibt unberührt. 
(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde jeder-
zeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kosten-
los kündigen.  
(3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge mit 
dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist kündigen. 
(4) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere Girokontover-
träge) und Kreditverträge unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
zwei Monaten kündigen. Die Kündigung muss dem Kunden, der 
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Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge kann 
das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Kündigungsfrist kündigen. 

Verbraucher ist, in Papierform oder auf einem anderen dauer- 
haften Datenträger mitgeteilt werden. 
(5) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 
kann das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung einer angemesse-
nen Kündigungsfrist kündigen. 

3. Kündigung aus wichtigem Grund 

Z 24.  (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das Kredit-
institut und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder ein-
zelne Teile davon jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung berech-
tigt, liegt insbesondere vor, wenn 

 eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensver-
hältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und 
dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist, 

 der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-
nisse oder sonstige wesentliche Umstände macht oder 

 der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann. 

3. Kündigung aus wichtigem Grund 

Z 24.  (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das Kredit-
institut und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder ein-
zelne Teile davon jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung berech-
tigt, liegt insbesondere vor, wenn 

 eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensver-
hältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und 
dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist, 

 der Kunde unrichtige Angaben über wesentliche Teile seiner 
Vermögensverhältnisse oder über sonstige wesentliche Um-
stände gemacht hat oder 

 der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann und 
dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist. 

2. Zeichnungsberechtigung 

Z 32.  (1) Der Kontoinhaber kann anderen Personen ausdrücklich 
und schriftlich eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Der Zeich-
nungsberechtigte hat dem Kreditinstitut seine Identität nachzu- 
weisen. Der Zeichnungsberechtigte ist ausschließlich zur Vornahme 
und zum Widerruf von Dispositionen über die Kontoforderung be-
fugt. 
(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch die 
Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und 
des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen Anlageziels und 
der Risikobereitschaft des Depotinhabers zu kaufen und zu verkau-
fen. 

2. Zeichnungsberechtigung 

Z 32.  (1) Der Kontoinhaber kann anderen Personen ausdrücklich 
und schriftlich eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Der Zeich-
nungsberechtigte hat dem Kreditinstitut seine Identität nachzu- 
weisen. Der Zeichnungsberechtigte ist ausschließlich zur Vornahme 
und zum Widerruf von Dispositionen über die Kontoforderung be-
fugt. 
(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch die 
Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und 
des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen Anlageziels, den 
finanziellen Verhältnissen, der Verlusttragfähigkeit und der Risikobe-
reitschaft des Depotinhabers zu kaufen und zu verkaufen. Diese In-
formationen des Depotinhabers sind deshalb auch für den Zeich-
nungsberechtigten einsehbar. Ein Zeichnungsberechtigter darf nur 
dann über ein Depot verfügen, wenn er mindestens über dieselben 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügt wie der Depotinhaber mit den 
geringsten Kenntnissen und Erfahrungen. 

3. Gemeinschaftskonto 

Z 35.  (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet werden 
(Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, insbesondere 
dessen Schließung und die Erteilung von Zeichnungsberechtigun-
gen, können nur von allen Inhabern gemeinsam vorgenommen wer-
den. Jeder Kontoinhaber kann sich im Einzelfall durch einen eigens 
dazu Bevollmächtigten vertreten lassen. 
(2) Für Verpflichtungen aus dem Konto haften alle Inhaber zur unge-
teilten Hand. 
(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder Konto-
mitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu disponieren.  
Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im 
Rahmen der vorhandenen Deckung und des gemäß Wertpapierauf-
sichtsgesetz erhobenen gemeinsamen Anlageziels und der gemein-
samen Risikobereitschaft aller Depotinhaber zu kaufen und zu ver-
kaufen. Sie wird jedoch durch den ausdrücklichen Widerspruch 
eines anderen Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle 
Mitinhaber gemeinsam berechtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen Konto-
mitinhaber widerrufen werden. 
 
 

3. Gemeinschaftskonto 

Z 35.  (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet werden 
(Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, insbesondere 
dessen Schließung und die Erteilung von Zeichnungsberechtigun-
gen, können nur von allen Inhabern gemeinsam vorgenommen wer-
den. Jeder Kontoinhaber kann sich im Einzelfall durch einen eigens 
dazu Bevollmächtigten vertreten lassen. 
(2) Für Verpflichtungen aus dem Konto haften alle Inhaber zur unge-
teilten Hand. 
(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder Konto-
mitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu disponieren. 
Diese Berechtigung wird jedoch durch den ausdrücklichen Wider-
spruch eines anderen Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind 
nur alle Mitinhaber gemeinsam berechtigt. Sie umfasst auch die Be-
fugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und des 
gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen gemeinsamen Anla-
geziels, der gemeinsamen finanziellen Verhältnisse und Verlusttrag-
fähigkeit und der gemeinsamen Risikobereitschaft aller Depot- 
inhaber zu kaufen und zu verkaufen. Die Risikobereitschaft und die 
Kenntnisse und Erfahrungen orientieren sich an der geringsten  
Risikobereitschaft bzw den geringsten Kenntnissen und Erfahrungen 
eines Depotinhabers. Hinsichtlich der Anlageziele muss seitens der 
Depotinhaber eine Einigung vorliegen. Sie wird jedoch durch den 
ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Kontoinhabers beendet; 
in diesem Fall sind nur alle Mitinhaber gemeinsam berechtigt. 
(4) Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen Konto-
mitinhaber widerrufen werden. 



SEITE 6/19   
 

 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 38.  (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut 
Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils angefallenen  
Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge 
weiter verzinst wird („Zinseszinsen“).  
Depotaufstellungen werden einmal jährlich erteilt. 
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem 
Rechnungsabschluss bzw die Depotaufstellung bei der konto-/ 
depotführenden Stelle bereit. 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 38.  (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut 
Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils angefallenen  
Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge 
weiter verzinst wird („Zinseszinsen“).  
Depotaufstellungen werden einmal jährlich erteilt. 
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem 
Rechnungsabschluss bzw die Depotaufstellung bei der kontoführen-
den -/depotführenden Stelle auf die im Rahmenvertrag für Konto-
auszüge vereinbarte Weise (zB Online Banking, Kontoauszugs-dru-
cker) zum Abruf bereit. Depotaufstellungen werden dem Kunden 
vierteljährlich übermittelt. 

IV. GIROVERKEHR 

A. Überweisungsaufträge 

Z 39.  (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfän-
gers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb  
Österreichs, anderer Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) oder der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den  
Empfänger mit dessen International Bank Account Number (IBAN) 
zu bezeichnen. Hat der Zahlungsdienstleister des Empfängers sei-
nen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des EWR als Österreich 
oder in der Schweiz, so ist bis zum 31. Jänner 2016 neben der 
IBAN auch der Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienst-
leisters des Empfängers anzugeben. 
 
 
 
 
 
 
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, des-
sen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR 
und der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den Empfänger zu 
bezeichnen: 

 mit der Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 
Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfän-
gers oder 

 mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zahlungs-
dienstleisters des Empfängers. 

(3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw Kontonummer und 
Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers, 
die vom Kunden im Rahmen der Absätze (1) und (2) zu machen 
sind, stellen den Kundenidentifikator des Empfängers dar, anhand 
dessen der Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinaus-
gehende Angaben zum Empfänger wie insbesondere der Name 
des Empfängers, der bei Erteilung des Überweisungsauftrags aus 
Dokumentationsgründen anzugeben ist, sind nicht Teil dieses 
Kundenidentifikators und bleiben bei Ausführung der Überweisung 
unbeachtet.  
 
(4) […] 
(5) […] 
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauf-
trags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen 
Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumter 
Rahmen) vorhanden ist.  
(7) Beim Kreditinstitut eingegangene Überweisungsaufträge 
(Z 39a.) können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist 
zu einem Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin 
vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem 
Durchführungstermin vorangehenden Geschäftstages ein. 
 
 
 
(8) […] 
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Refe-
renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstel-
lung der Belastung) und sonstige zulasten seines Kontos 

IV. GIROVERKEHR 

A. Überweisungsaufträge 

Z 39.  (1) Bei Überweisungsaufträgen in Euro zugunsten eines 
Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister inner-
halb Österreichs, oder anderer Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) oder der Schweiz geführt wird, hat der 
Kunde den Empfänger mit dessen International Bank Account 
Number (IBAN) zu bezeichnen. Bei Überweisungsaufträgen in  
anderer Währung als in Euro zugunsten eines Empfängers, des-
sen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs 
oder anderer Staaten des EWR geführt wird, hat der Kunde den 
Empfänger mit dessen IBAN (oder Kontonummer) und dem Bank  
Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfängers 
zu bezeichnen. Hat der Zahlungsdienstleister des Empfängers  
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des EWR als Öster-
reich oder in der Schweiz, so ist bis zum 31. Jänner 2016 neben 
der IBAN auch der Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienst-
leisters des Empfängers anzugeben. 
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, des-
sen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR 
und der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit 
dessen Namen zu bezeichnen sowie: 

 mit der Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 
Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfän-
gers oder 

 mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zahlungs-
dienstleisters des Empfängers. 

(3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw Kontonummer und 
Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers, 
die vom Kunden im Rahmen der Absätze (1) und (2) zu machen 
sind, stellen den Kundenidentifikator des Empfängers dar, anhand 
dessen der Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinaus-
gehende Angaben zum Empfänger wie insbesondere der Name 
des Empfängers, der bei Erteilung des Überweisungsauftrags aus 
Dokumentationsgründen anzugeben ist, sind nicht Teil dieses 
Kundenidentifikators. Solche Angaben dienen lediglich zu Doku-
mentationszwecken und bleiben bei Ausführung der Überweisung 
seitens des Kreditinstituts unbeachtet.  
(4) […] 
(5) […] 
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauf-
trags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen 
Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumter 
RahmenKontoüberziehung) vorhanden ist. 
(7) Beim Kreditinstitut eingegangene Überweisungsaufträge 
(Z 39a.) – und Überweisungsaufträge, die nach erteilter Zustim-
mung zur Auslösung durch einen Zahlungsauslösedienstleister 
ausgelöst werden – können vom Kunden nicht einseitig widerrufen 
werden. Ist zu einem Überweisungsauftrag ein späterer Durchfüh-
rungstermin vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf 
des dem Durchführungstermin vorangehenden Geschäftstages 
ein. 
(8) […] 
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Refe-
renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstel-
lung der Belastung) und sonstige zulasten seines Kontos 
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ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Lastschrift- 
und Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem Kunden, der 
Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen 
Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf Anfrage einmal 
monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 

ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Lastschrift-
verfahrens- und Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der je-
weiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf Anfrage 
einmal monatlich kostenlos auf die mit dem Kunden vereinbarte 
Weise vom Kreditinstitut so zugänglich gemacht, dass der Kunde 
die Informationen unverändert aufbewahren und reproduzieren 
kann zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann vom Kreditinstitut 
verlangen, dass diese Informationen einmal monatlich gegen an-
gemessenen Kostenersatz übermittelt werden. 

B. Ausführungsfristen 

Z 39a.  (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zah-
lungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am 
Ende der Geschäftszeit oder an einem Tag, der kein Geschäftstag 
ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als 
seien sie am folgenden Geschäftstag eingegangen. Das Kreditin-
stitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss des  
Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Eingangs-
zeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Papierform oder 
– bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden – auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt 
jeder Tag, an dem das Kreditinstitut geöffnet hat und den für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäfts- 
betrieb unterhält. 
 
(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag erteilt, 
und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung eines Zah-
lungsauftrags zu einem bestimmten Tag oder am Ende eines be-
stimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde dem 
Kreditinstitut den Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen soll, 
so gilt der vereinbarte Termin als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Kreditinsti-
tuts, so wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als sei er am da-
rauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeit-
punkt der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs ist,  
spätestens am Ende des folgenden Geschäftstages (bei in Papier-
form ausgelösten Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgen-
den Geschäftstages) beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf Zahlungsvor-
gänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Euro Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR, die nicht auf Euro, 
sondern auf eine andere Währung eines EWR-Vertragsstaates 
lauten, beträgt die in Absatz (3) angesprochene Ausführungsfrist 
höchstens vier Geschäftstage. 

B. Ausführungsfristen 

Z 39a.  (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zah-
lungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am 
Ende der Geschäftszeit oder an einem Tag, der kein Geschäftstag 
ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als 
seien sie am folgenden Geschäftstag eingegangen. Das Kreditin-
stitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss des  
Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Eingangs-
zeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Papierform oder 
– bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden – auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt 
jeder Tag, an dem das Kreditinstitut geöffnet hat und den für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbe-
trieb unterhält (Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche  
Feiertage, 24.12. und Karfreitag). 
(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag erteilt, 
und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung eines Zah-
lungsauftrags zu einem bestimmten Tag oder am Ende eines be-
stimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde dem 
Kreditinstitut den Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen soll, 
so gilt der vereinbarte Termin als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Kreditinsti-
tuts, so wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als sei er am da-
rauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeit-
punkt der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs ist,  
spätestens am Ende des folgenden Geschäftstages (bei in Papier-
form ausgelösten Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgen-
den Geschäftstages) beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf Zahlungsvor-
gänge innerhalb der Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)Union 
in Euro Anwendung., auf innerstaatliche Zahlungsvorgänge in der 
Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der nicht 
dem Euro-Währungsgebiet angehört, sowie auf Zahlungsvor-
gänge, bei denen innerhalb der Europäischen Union ein Transfer 
in Euro stattfindet und in einem nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Wäh-
rungsumrechnung stattfindet, Anwendung. 
(4) Für in Absatz (3) nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb 
des EWR, die nicht auf Euro, sondern auf eine andere Währung 
eines EWR-Vertragsstaates lauten, beträgt die in Absatz (3) ange-
sprochene Ausführungsfrist höchstens vier Geschäftstage. 

C. Gutschriften und Stornorecht 

Z 40.  (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden 
entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. Wenn und 
soweit aus dem Konto Forderungen des Kreditinstituts gegen den 
Kunden bestehen, ist das Kreditinstitut auch nach Auflösung des 
Girokontovertrags berechtigt, Geldbeträge für den Kunden entge-
genzunehmen und mit seinen Forderungen gegen die Forderung 
des Kunden auf Auszahlung des entgegengenommenen Betrags 
aufzurechnen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur 
Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des 
Betrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers ausführen, wenn 
sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. 
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überwei-
sungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechsel-
kurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der Ver-
braucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Trans-

C. Gutschriften und Stornorecht 

Z 40.  (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden 
entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. Wenn und 
soweit aus dem Konto Forderungen des Kreditinstituts gegen den 
Kunden bestehen, ist das Kreditinstitut auch nach Auflösung des 
Girokontovertrags berechtigt, Geldbeträge für den Kunden entge-
genzunehmen und mit seinen Forderungen gegen die Forderung 
des Kunden auf Auszahlung des entgegengenommenen Betrags 
aufzurechnen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur 
Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des 
Betrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers ausführen, wenn 
sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. 
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überwei-
sungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechsel-
kurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der Ver-
braucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Trans-
aktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf Anfrage einmal 
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aktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf Anfrage einmal monat-
lich im Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Über-
weisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kredit-
institut wird den Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte 
gesondert ausweisen. 
(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines  
eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In ande-
ren Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stornie-
ren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Überweisungsauftrags ein-
deutig nachgewiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen 
Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. 
Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die Verfü-
gung über die gutgeschriebenen Beträge verweigern. 

monatlich kostenlos auf die mit dem Kunden vereinbarte Weise im 
vom Kreditinstitut so zugänglich gemacht, dass der Kunde die In-
formationen unverändert aufbewahren und reproduzieren kann zur 
Verfügung gestellt. Der Kunde kann vom Kreditinstitut verlangen, 
dass diese Informationen einmal monatlich gegen angemessenen 
Kostenersatz übermittelt werden. 
 
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Über-
weisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kredit-
institut wird den Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte 
gesondert ausweisen. 
(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines  
eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In ande-
ren Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stornie-
ren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Überweisungsauftrags ein-
deutig nachgewiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen 
Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. 
Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die Verfü-
gung über die gutgeschriebenen Beträge verweigern. 
(5) Gegenüber Unternehmern ist das Kreditinstitut auch nach Auf-
lösung des Girokontovertrags berechtigt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden 
aus dem Konto bestehen. 

E. Belastungsbuchungen 

Z 42.  (1) […]  
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA- 
Firmenlastschriften (Z 42a. Abs (3)) sind eingelöst, wenn die Be-
lastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht in-
nerhalb von zwei Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei 
denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher von der 
Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. SEPA-
Lastschriften (Z 42a. Abs (3)) sind mit Ablauf von fünf Geschäfts-
tagen eingelöst. 

E. Belastungsbuchungen 

Z 42.  (1) […]  
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA- 
Firmenlastschriften (Z 42a. Abs (31)) sind eingelöst, wenn die Be-
lastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht in-
nerhalb von zwei Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei 
denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher von der 
Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. SEPA-
Lastschriften (Z 42a. Abs (31)) sind mit Ablauf von fünf Geschäfts-
tagen eingelöst. 

F. SEPA-Lastschriftaufträge 

Z 42a.  (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Be-
trägen, die von ihm ermächtigte Dritte zulasten seines Kontos 
beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom 
Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger  
Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgen-
den Geschäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber dem Kredit- 
institut die Zustimmung für Einzüge eines ermächtigten Dritten auf 
einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Periodizität oder 
beides begrenzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Kreditinstitut führt Einzüge und SEPA-Lastschriften, mit 
welchen das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der 
vom einziehenden Kreditinstitut übermittelten International Bank 
Account Number (IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN stellen 
den Kundenidentifikator dar, an Hand dessen der Einzug bzw die 
SEPA-Lastschrift durchgeführt wird. Werden von der einziehenden 
Bank darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie insbe-
sondere der Name des Kontoinhabers des Kontos, von dem ein-
gezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich zu 
Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung des Ein-
zuges bzw der SEPA-Lastschrift unbeachtet.  
 
 
(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein 
Lastschriftauftrag des Kunden vor („SEPA-Lastschriftmandat“), hat 
das Kreditinstitut dem ihm binnen acht Wochen, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt der Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des  

F. SEPA-Lastschriftaufträge 

Z 42a.  (1) Eine Lastschrift liegt vor, wenn der Zahler gegenüber 
dem Empfänger ein Lastschriftmandat erteilt hat. Eine Firmenlast-
schrift liegt vor, wenn sowohl der Empfänger als auch der Zahler 
Unternehmer ist und der Zahler gegenüber dem Empfänger ein 
Firmenlastschriftmandat erteilt hat. Der Kunde stimmt der Belas-
tung seines Kontos mit Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte 
mittels Lastschrift bzw Firmenlastschrift zulasten seines Kontos 
beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom 
Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger Wi-
derruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden 
Geschäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber dem Kreditinsti-
tut die Zustimmung für Einzüge eines ermächtigten Dritten auf ei-
nen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Periodizität oder bei-
des begrenzt werden. Der Kunde kann das Kreditinstitut auch 
beauftragen, sämtliche Lastschriften auf seinem Konto oder sämt-
liche von einem oder mehreren genannten Zahlungsempfängern 
veranlasste Lastschriften zu blockieren bzw lediglich durch einen 
oder mehrere genannte Zahlungsempfänger veranlasste Last-
schriften zu autorisieren. 
(2) Das Kreditinstitut führt Einzüge und SEPA-Lastschriften und 
Firmenlastschriften, mit welchen das Konto des Kunden belastet 
werden soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut übermit-
telten International Bank Account Number (IBAN) durch. Die An-
gaben zum IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, an Hand an-
hand dessen der Einzug bzw die SEPA-Lastschrift bzw die 
Firmenlastschrift durchgeführt wird. Werden von der einziehenden 
Bank darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie insbe-
sondere der Name des Kontoinhabers des Kontos, von dem ein-
gezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich zu 
Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung des Ein-
zuges bzw der SEPA-Lastschrift bzw der Firmenlastschrift unbe-
achtet.  
(3) Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Erstattung des seinem 
Konto aufgrund eines von ihm erteilten Lastschriftmandats ange-
lasteten Betrags innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastung seines Kontos verlangen. Das Kreditinstitut hat diesem 



SEITE 9/19   
 

Kunden (auch wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobelastung 
rückgängig zu machen, ohne weiteres zu entsprechen. Lag dem 
Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der Auftrag eines 
Kunden, der Unternehmer ist, vor, von einem im Auftrag bestimm-
ten Dritten eingezogene Beträge zu Lasten des Kontos des  
Kunden zu bezahlen („SEPA-Firmenlastschriftmandat“), besteht 
kein Recht des Kunden, die Rückgängigmachung der Kontobelas-
tung zu verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rückgängig-
machung einer Belastungsbuchung wird innerhalb von zehn Ge-
schäftstagen entsprochen 

Verlangen des Kunden innerhalb von zehn Geschäftstagen nach-
zukommen und die Belastung seines Kontos mit dem eingezoge-
nen Betrag mit Wertstellung zum Datum der Belastung des Kontos 
rückgängig zu machen. 
Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein 
Lastschriftauftrag des Kunden vor („SEPA-Lastschriftmandat“), hat 
das Kreditinstitut dem ihm binnen acht Wochen, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt der Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des  
Kunden (auch wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobelastung 
rückgängig zu machen, ohne weiteres zu entsprechen. Lag dem 
Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der Auftrag eines 
Kunden, der Unternehmer ist, vor, von einem im Auftrag bestimm-
ten Dritten eingezogene Beträge zu Lasten des Kontos des  
Kunden zu bezahlen („SEPA-Firmenlastschriftmandat“), besteht 
kein Recht des Kunden, die Rückgängigmachung der Kontobelas-
tung zu verlangen. 
(4) Abweichend von Absatz (3) hat der Kunde bei Firmenlast-
schriften kein Recht, die Erstattung des seinem Konto aufgrund  
eines von ihm erteilten Firmenlastschriftmandats angelasteten Be-
trages zu verlangen. Einem berechtigten Verlangen des Kunden 
auf Rückgängigmachung einer Belastungsbuchung wird innerhalb 
von zehn Geschäftstagen entsprochen. 

V. ÄNDERUNG VON ENTGELTEN UND LEISTUNGEN 
A. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unterneh-
mern  
 
Z 43.   
 
 
 
(1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern Entgelte 
für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder der Kunde zu leis-
ten hat (einschließlich Soll- und Habenzinsen auf Giro- oder ande-
ren Konten, Kontoführungsgebühren etc.), unter Berücksichtigung 
aller in Betracht kommenden Umstände (insbesondere Verände-
rung der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedin-
gungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Verän-
derungen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des 
Personal- und Sachaufwands, Veränderungen des Verbraucher-
preisindex etc) nach billigem Ermessen ändern. Gleiches gilt für 
die Änderung anderer Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund 
der Änderung gesetzlicher Anforderungen, der Sicherheit des 
Bankbetriebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich ge-
sunkenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigenden Nut-
zungsgrads einer Leistung erfolgen. 
 
 
(2) Über Absatz (1) hinausgehende Änderungen von Leistungen 
des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einführung 
neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte für 
schon vereinbarte Leistungen werden dem Kunden vom Kredit-
institut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden 
zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftli-
cher Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kredit-
institut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das  
Änderungsangebot kann das Kreditinstitut auf eine mit dem  
Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. 

V. ÄNDERUNG VON ENTGELTEN UND FÜR LEISTUNGEN UND 
AUFWANDERSATZ 

A. Entgelte; Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber 
Unternehmern  

Z 43.  (1) Mangels anderer Vereinbarung kommen gegenüber  
Unternehmern die im Preisaushang geregelten Entgelte zur  
Anwendung.  
 
(2) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern Entgelte 
für Dauerleistungen wiederkehrend zu erbringende Leistungen, 
die das Kreditinstitut oder der Kunde zu leisten hat (einschließlich 
Soll- und Habenzinsen auf Giro- oder anderen Konten, Konto- 
führungsgebühren etc), unter Berücksichtigung aller in Betracht 
kommenden Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzli-
chen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Verände-
rungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Re-
finanzierungskosten, Veränderungen des Personal- und Sachauf-
wands, Veränderungen des Verbraucherpreisindex etc) nach  
billigem Ermessen ändern. Gleiches gilt für die Änderung anderer 
Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund der Änderung gesetzli-
cher Anforderungen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der techni-
schen Entwicklung oder des erheblich gesunkenen, die Kosten-
deckung wesentlich beeinträchtigenden Nutzungsgrads einer Leis-
tung erfolgen. 
 
(3) Über Absatz (2) hinausgehende Änderungen von Leistungen 
des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einführung 
neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte für 
schon vereinbarte Leistungen werden dem Kunden vom Kredit-
institut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden 
zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftli-
cher Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kredit-
institut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das  
Änderungsangebot kann das Kreditinstitut in das Online Banking 
Schließfach zustellen oder auf eine mit dem Unternehmer verein-
barte Weise zum Abruf bereithalten. 

B. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
außerhalb der Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 

Z 44.  (1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom 
Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauer-
leistungen (wie zB Safemiete, Kontoführungsentgelte für Konten, 
über die keine Zahlungsdienste abgewickelt werden) werden jähr-
lich mit Wirkung ab dem 1. November jeden Jahres der Entwick-
lung des von der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Ver-
braucherpreisindex 2000 angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei 
jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die 

B. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
außerhalb der Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 

Z 44.  (1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom 
Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleis-
tungen wiederkehrend zu erbringenden Leistungen (wie zB Safe-
miete, Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungs-
dienste abgewickelt werden) werden jährlich mit Wirkung ab dem 
1. November jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik 
Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2000 
angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine 
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Anpassung erfolgt durch Vergleich der Indexwerte November des 
vergangenen Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. 
Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus 
welchen Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf diese 
Anhebung mit Wirkung für die Zukunft nicht verloren gegangen. 
Entgeltsanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier  
Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
 
(2) […] 

kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung 
erfolgt durch Vergleich der Indexwerte November des vergange-
nen Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei 
Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen  
Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf diese Anhe-
bung mit Wirkung für die Zukunft nicht verloren gegangen. Ent-
geltsanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Mo-
nate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
(2) […] 

C. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
für Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 

Z 45.  (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Ent-
gelte für Dauerleistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der 1. November eines Jahres, 
angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen 
gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden ein-
langt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsan-
gebot, in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinwei-
sen. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum 
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch 
darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. 
Das Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut mitzu-
teilen. 
 
(2) […] 

C. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
für Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 

Z 45.  (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Ent-
gelte für Dauerleistungen vom Kreditinstitut wiederkehrend zu er-
bringende Leistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der 1. November eines Jahres, 
angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen 
gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden ein-
langt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsan-
gebot, in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinwei-
sen. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum  
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch 
darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. 
Das Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut mitzu-
teilen wie in Z 2. Abs (1) vereinbart zuzustellen. 
(2) […] 

D. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Dauerleis-
tungen (ausgenommen Habenzinsen) 

 
Z 46.  (1) Änderungen der vom Kreditinstitut dem Kunden zu er-
bringenden Dauerleistungen werden dem Kunden vom Kredit-
institut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden 
zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Wider-
spruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den 
Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das Kreditinstitut kann 
das Änderungsangebot auf eine mit dem Kunden vereinbarte 
Weise zum Abruf bereithalten. Sollte das Änderungsangebot je-
doch Zahlungsdienste betreffen, so ist es dem Kunden mitzuteilen 
und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen Rahmenver-
trag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündi-
gen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird das Kreditinstitut im 
Änderungsangebot hinweisen. 
 
 
(2) […] 

D. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Dauerleis-
tungen wiederkehrenden Leistungen (ausgenommen  
Habenzinsen) 

Z 46.  (1) Änderungen der vom Kreditinstitut dem Kunden wieder-
kehrend zu erbringenden Dauerleistungen Leistungen werden 
dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zu-
stimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn 
beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft-
tretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das 
Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das 
Kreditinstitut kann das Änderungsangebot in das Online Banking 
Schließfach zustellen oder auf eine mit dem Kunden vereinbarte 
Weise zum Abruf bereithalten. Sollte das Änderungsangebot je-
doch Zahlungsdienste betreffen, so ist es dem Kunden mitzuteilen 
wie in Z 2. Abs (1) vereinbart zuzustellen und der Kunde hat das 
Recht, den diesbezüglichen Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten 
der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf dieses  
Kündigungsrecht wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hin-
weisen. 
(2) […] 

B. Pfandrecht des Kreditinstituts 

1. Umfang und Entstehen 

Z 49.  (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an 
Sachen und Rechten jeder Art ein, die mit Willen des Kunden im 
Zusammenhang mit irgendeinem mit dem Kreditinstitut getätigten 
Bankgeschäft in die Innehabung des Kreditinstituts gelangen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B. Pfandrecht des Kreditinstituts 

1. Umfang und Entstehen 

Z 49.  (1) Der Kunde, der Verbraucher ist, räumt dem Kreditinstitut 
für Forderungen des Kreditinstitutes aus der Geschäftsbeziehung, 
für die keine gesonderten Sicherheitenvereinbarungen abge-
schlossen wurden oder der Wert eines bestehenden Pfandrechts 
wegen der nicht vom Kreditinstitut verschuldeten Verschlechte-
rung der Pfandsache zur Sicherung der Forderung des Kreditinsti-
tuts nicht mehr ausreicht, ein Pfandrecht ein. Das Pfandrecht wird 

 an den pfändbaren Forderungen des Kunden gegenüber dem 
Kreditinstitut (Kontoguthaben) bis zur Höhe der Forderungen 
des Kreditinstituts sowie 

 an Wertpapieren (inklusive Zins- und Gewinnanteilscheinen) 
und Edelmetallen bis zur Höhe der doppelten Forderung des 
Kreditinstituts, 

welche mit Willen des Kunden im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung zum Kreditinstitut in die Innehabung des Kreditinstituts ge-
langen, begründet. Das Pfandrecht umfasst nicht das auf Basis 
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(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändbaren 
Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, zB aus Gut-
haben. Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditinstituts Wert- 
papiere, so erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die zu diesen 
Wertpapieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine. 

der Einkünfte des Kunden ermittelte monatliche Existenzminimum 
gemäß § 291a Exekutionsordnung. 
 
(2) Der Kunde, der Unternehmer ist, räumt dem Kreditinstitut ein 
Pfandrecht an Sachen und Rechten jeder Art ein, die mit dem Willen 
des Kunden im Zusammenhang mit irgendeinem mit dem Kredit-
institut getätigten Bankgeschäft in die Innehabung des Kreditinstituts 
gelangen. 

Z 54.  Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsepreis haben, wird 
das Kreditinstitut von einem dazu befugten unabhängigen Sach-
verständigen schätzen lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird 
das Kreditinstitut dem Kunden zusammen mit der Aufforderung 
mitteilen, binnen angemessener, zwei Wochen nicht unterschrei-
tender Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der 
auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert 
als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden in-
nerhalb der Frist kein Kaufinteressent namhaft gemacht bzw der 
Kaufpreis vom namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, ist 
das Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im  
Namen des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkaufen. Der 
Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, ein 
allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 

Z 54.  Bewegliche körperliche Sachen, die dem Kreditinstitut als 
Sicherheiten bestellt wurden und, die keinen Markt- oder Börse-
preis haben, wird das Kreditinstitut von einem dazu befugten un-
abhängigen Sachverständigen schätzen lassen. Das Ergebnis der 
Schätzung wird das Kreditinstitut dem Kunden zusammen mit der 
Aufforderung mitteilen, binnen angemessener, zwei Wochen nicht 
unterschreitender Frist einer Frist von einem Monat einen Kauf- 
interessenten namhaft zu machen, der auch innerhalb dieser Frist 
zumindest den ermittelten Schätzwert als Kaufpreis an das Kredit-
institut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein Kauf- 
interessent namhaft gemacht bzw der Kaufpreis vom namhaft ge-
machten Interessenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwider-
ruflich berechtigt, die Sicherheit im Namen des Kunden zumindest 
zum Schätzwert zu verkaufen. Der Verkaufserlös dient der Tilgung 
der besicherten Forderungen, ein allfälliger Überhang steht dem 
Kunden zu. 

3. Einziehung 

Z 56.  (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten  
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrief-
ten) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und ein- 
ziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit dienenden  
Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem erheblichem 
und dauerndem Wertverlust der als Sicherheit dienenden Forderung 
ist deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde 
ist davon nach Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der 
besicherten Forderung eingezogene Beträge treten als Pfand an die 
Stelle der eingezogenen Forderung. 
 
 
(2) […] 

3. Einziehung 

Z 56.  (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten  
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrief-
ten) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und einzie-
hen, wenn die besicherte Forderung bei ihrer Fälligkeit nicht bezahlt 
wird. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit dienenden Forde-
rung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem erheblichem und  
dauerndem Wertverlust der als Sicherheit dienenden Forderung ist 
deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig, sofern durch 
diesen Wertverlust die Einbringlichkeit der besicherten Forderung 
gefährdet wäre. Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg zu  
informieren. Vor Fälligkeit der besicherten Forderung eingezogene 
Beträge treten als Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung. 
(2) […] 

2. Durch den Kunden 

Z 60.  Der Kunde ist nur dann berechtigt, seine Verbindlichkeiten 
durch Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinstitut zahlungsun-
fähig ist, oder die Forderung des Kunden in Zusammenhang mit sei-
ner Verbindlichkeit steht oder gerichtlich festgestellt oder vom Kre-
ditinstitut anerkannt worden ist. 

2. Durch den Kunden 

Z 60.  Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, seine 
Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kredit-
institut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des Kunden in recht-
lichem Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht oder die  
Forderung des Kunden gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut 
anerkannt worden ist. Der Kunde, der Unternehmer ist, verzichtet 
hiermit auch in diesen Fällen unbedingt und unwiderruflich darauf, 
seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben. 

IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 

Z 75.  (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der  
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. 
Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer 
das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie zur Tilgung der  
Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung 
aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländi-
sche Währung umzuwandeln, wenn 
 aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu 

vertretender Umstände eine Refinanzierung in der fremden 
Währung nicht mehr möglich ist oder 

 der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz  
Mahnung nicht zurückgeführt wird oder  

 sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern durch die 
Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht 
und das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine aus-
reichende Sicherstellung erlangt. 

IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 

Z 75.  (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der  
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. 
Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer 
das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie werden zur Tilgung 
der Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. Die Abrechnung 
erfolgt in sinngemäßer Anwendung der Z 37. dieser Bedingungen. 
(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung 
aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländi-
sche Währung umzuwandeln, wenn 
 der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz  

Mahnung nicht zurückgeführt wird oder  
 in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern aufgrund gesetzli-

cher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu vertretender Um-
stände eine Refinanzierung in der fremden Währung nicht 
mehr möglich ist oder 

 sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern durch die 
Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht 
und das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine aus-
reichende Sicherstellung erlangt. 
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KUNDENRICHTLINIEN FÜR DAS KARTEN-SERVICE, 
FÜR DIE KONTAKTLOS-FUNKTION UND FÜR DAS 
QUICK-SERVICE, FASSUNG OKTOBER 2015 

BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DAS DEBITKARTEN-
SERVICE, FÜR DIE KONTAKTLOS-FUNKTION UND FÜR 
DAS QUICK-SERVICE, FASSUNG MAI 2018 

Im gesamten Vertragswerk wird aufgrund des noch im Laufe des Jahres 2018 in Kraft tretenden § 9 Verbraucherzahlungskontogesetz 
sowie der Verbraucherzahlungskonto-Diensteverordnung der FMA, welche die Liste mit den repräsentativsten mit einem Zahlungskonto 
verbundenen Dienste festlegt, der Begriff „Bezugskarte“ durch den Begriff „Debitkarte“ ersetzt. Außerdem wurde aufgrund der Ände-
rung des Titels der Begriff „Kundenrichtlinien“ durch den Begriff „Besondere Bedingungen“ ersetzt. Diese Änderungen werden nicht im 
Einzelnen gegenübergestellt. Die darüber hinaus durchgeführten Änderungen finden Sie nachstehend. Sofern Sie Ihren Kartenvertrag 
mit der Hypo Vorarlberg am/nach dem 01.07.2017 abgeschlossen haben, sind die angeführten Änderungen, welche das Quick-Service 
betreffen, für Sie nicht relevant. 

1.3. Quick-Service 

Das Quick-Service ist ein österreichweit verbreitetes elektroni-
sches Geldbörsensystem, welches Ladungen der Elektronischen 
Geldbörse und bargeldlose Zahlungen (auch kontaktlos) mit dieser 
an gekennzeichneten Akzeptanzstellen ermöglicht. 

1.3. Quick-Service 

Das Quick-Service ist ein österreichweit verbreitetes elektroni-
sches Geldbörsensystem, welches Ladungen der Elektronischen 
Geldbörse und bargeldlose Zahlungen (auch kontaktlos) mit dieser 
an gekennzeichneten Akzeptanzstellen ermöglicht. 

1.4. Persönlicher Code 

Der persönliche Code, auch PIN (Persönliche Identifizierungs-
nummer, Personal Identification Number) genannt, ist eine Ziffern-
kombination, die der Karteninhaber pro Karte in einem verschlos-
senen Kuvert erhält. Die Eingabe des persönlichen Codes an 
POS-Kassen oder Geldausgabeautomaten ermöglicht die Nutzung 
des Karten-Services (so auch das Laden der Elektronischen Geld-
börse Quick). 

1.3. Persönlicher Code 

Der persönliche Code, auch PIN (Persönliche Identifizierungs-
nummer, Personal Identification Number) genannt, ist eine Ziffern-
kombination, die der Karteninhaber pro Karte in einem verschlos-
senen Kuvert erhält. Die Eingabe des persönlichen Codes an 
POS-Kassen oder Geldausgabeautomaten ermöglicht die Nutzung 
des Debitkarten-Services (so auch das Laden der Elektronischen 
Geldbörse Quick). 

1.5. Kontoinhaber 

[…] 

1.4. Kontoinhaber 

[…] 

1.6. Karteninhaber 

[…] 

1.5. Karteninhaber 

[…] 

1.7. Kartenantrag, Kartenvertrag 

[…] 

1.6. Kartenantrag, Kartenvertrag 

[…] 

1.8.2. POS-Kassen 
1.8.2.1. Der Karteninhaber ist berechtigt, an Kassen, die mit den 
auf der Bezugskarte angeführten Symbolen gekennzeichnet sind 
(im Folgenden „POS-Kassen“), mit der Bezugskarte und unter Ein-
gabe des persönlichen Codes Lieferungen und Leistungen von 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen (im Folgenden „Ver-
tragsunternehmen“) im In- und Ausland bis zu dem vereinbarten 
Limit bargeldlos zu bezahlen. Auch Geldausgabeautomaten kön-
nen die Funktion von POS-Kassen haben.  
Im Ausland kann an Stelle der Eingabe des persönlichen Codes 
die Unterschriftsleistung erforderlich sein. Der Karteninhaber weist 
durch Eingabe des persönlichen Codes und Betätigung der Taste 
„OK“ bzw durch seine Unterschriftsleistung das Kreditinstitut  
unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen des dafür mit 
dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das jeweilige Vertrags-
unternehmen zu zahlen. Das Kreditinstitut nimmt diese Anweisung 
bereits jetzt an. 
 
 
 
1.8.2.2. Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persön- 
lichen Codes 
An POS-Kassen, die mit dem auf der Bezugskarte angeführten 
„Kontaktlos“-Symbol gekennzeichnet sind, ist der Karteninhaber 
auch berechtigt, mit der Bezugskarte ohne Einstecken der 
Bezugskarte, ohne Unterschriftsleistung und/oder Eingabe des 
persönlichen Codes, durch bloßes Hinhalten der Bezugskarte zur 
POS-Kasse Lieferungen und Leistungen von Vertragsunter-
nehmen im In- und Ausland bis zum Betrag von EUR 25,00 pro 
Einzeltransaktion kontaktlos und bargeldlos zu bezahlen. 
Der Karteninhaber weist bei Kleinbetragszahlungen bis zum 
Betrag von EUR 25,00 pro Einzeltransaktion durch bloßes 
Hinhalten der Bezugskarte zur POS-Kasse des Vertragsunter-
nehmens das Kreditinstitut unwiderruflich an, den Rechnungs-
betrag an das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Das 
Kreditinstitut nimmt diese Anweisung bereits jetzt an. 

1.7.2. POS-Kassen 
1.7.2.1. Der Karteninhaber ist berechtigt, an Kassen, die mit den 
auf der Debitkarte angeführten Symbolen gekennzeichnet sind (im 
Folgenden „POS-Kassen“), mit der Debitkarte und unter Eingabe 
des persönlichen Codes Lieferungen und Leistungen von Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen (im Folgenden „Vertragsunter-
nehmen“) im In- und Ausland bis zu dem vereinbarten Limit bar-
geldlos zu bezahlen. Auch Geldausgabeautomaten können die 
Funktion von POS-Kassen haben.  
Im Ausland kann an Stelle der Eingabe des persönlichen Codes 
die Unterschriftsleistung erforderlich sein. Der Karteninhaber weist 
durch Eingabe des persönlichen Codes und Betätigung der Taste 
„OK“ bzw durch seine Unterschriftsleistung das Kreditinstitut  
unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen des dafür mit 
dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das jeweilige Vertrags-
unternehmen zu zahlen. Nach Betätigung der Taste „OK“ bzw 
nach Unterschriftsleistung kann der Zahlungsauftrag nicht mehr 
wiederrufen werden. Das Kreditinstitut nimmt diese Anweisung  
bereits jetzt an. 
 
1.7.2.2. Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persön- 
lichen Codes 
An POS-Kassen, die mit dem auf der Debitkarte angeführten 
„Kontaktlos“-Symbol gekennzeichnet sind, ist der Karteninhaber 
auch berechtigt, mit der Debitkarte ohne Einstecken der 
Debitkarte, ohne Unterschriftsleistung und/oder Eingabe des 
persönlichen Codes, durch bloßes Hinhalten der Debitkarte zur 
POS-Kasse Lieferungen und Leistungen von Vertragsunter-
nehmen im In- und Ausland bis zum Betrag von EUR 25,00 pro 
Einzeltransaktion kontaktlos und bargeldlos zu bezahlen. 
Der Karteninhaber weist bei Kleinbetragszahlungen bis zum 
Betrag von EUR 25,00 pro Einzeltransaktion durch bloßes 
Hinhalten der Debitkarte zur POS-Kasse des Vertragsunter-
nehmens das Kreditinstitut unwiderruflich an, den Rechnungs-
betrag an das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Nach 
dem Hinhalten der Debitkarte zur POS-Kasse kann der 
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Aus Sicherheitsgründen ist die Summe der Beträge, die mit direkt 
aufeinander folgenden Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des 
persönlichen Codes bezahlt werden können, auf insgesamt 
EUR 125,00 beschränkt. Nach Erreichen dieser Beschränkung 
muss der Karteninhaber eine bargeldlose Zahlung oder Bargeld-
behebung mit persönlichem Code durchführen, um weitere Klein-
betragszahlungen durchführen zu können. 
Vor dem erstmaligen Einsatz der Bezugskarte für Kleinbetrags-
zahlungen ohne Eingabe des persönlichen Codes muss diese zu-
mindest einmal zur Zahlung an der POS-Kasse oder zur Bargeld-
behebung am Geldausgabeautomaten unter Eingabe des 
persönlichen Codes verwendet worden sein. 

Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen werden. Das Kreditinstitut 
nimmt diese Anweisung bereits jetzt an. 
Aus Sicherheitsgründen ist die Summe der Beträge, die mit direkt 
aufeinander folgenden Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des 
persönlichen Codes bezahlt werden können, auf insgesamt 
EUR 125,00 beschränkt. Nach Erreichen dieser Beschränkung 
muss der Karteninhaber eine bargeldlose Zahlung oder Bargeld-
behebung mit persönlichem Code durchführen, um weitere Klein-
betragszahlungen durchführen zu können. 
Vor dem erstmaligen Einsatz der Debitkarte für Kleinbetragszah-
lungen ohne Eingabe des persönlichen Codes muss diese zumin-
dest einmal zur Zahlung an der POS-Kasse oder zur Bargeldbehe-
bung am Geldausgabeautomaten unter Eingabe des persönlichen 
Codes verwendet worden sein. 

1.8.3. Elektronische Geldbörse (Quick-Service) 

Der Karteninhaber ist berechtigt, die Elektronische Geldbörse zu 
laden und Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen 
im Inland, an POS-Kassen und Selbstbedienungseinrichtungen, 
die mit dem Quick-Symbol gekennzeichnet sind, sowie im Internet, 
ohne Eingabe seines persönlichen Codes, ohne Unterschrift oder 
sonstige Identifikation – auch kontaktlos – bis zum geladenen Be-
trag bargeldlos zu bezahlen (zu den Betragsbeschränkungen beim 
kontaktlosen Zahlen siehe Punkt 1.8.2.2.). 

1.8.3. Elektronische Geldbörse (Quick-Service) 

Der Karteninhaber ist berechtigt, die Elektronische Geldbörse zu 
laden und Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen 
im Inland, an POS-Kassen und Selbstbedienungseinrichtungen, 
die mit dem Quick-Symbol gekennzeichnet sind, sowie im Internet, 
ohne Eingabe seines persönlichen Codes, ohne Unterschrift oder 
sonstige Identifikation – auch kontaktlos – bis zum geladenen Be-
trag bargeldlos zu bezahlen (zu den Betragsbeschränkungen beim 
kontaktlosen Zahlen siehe Punkt 1.8.2.2.). 

1.7.3. ZOIN-Funktion 

Dabei handelt es sich um eine Zusatzfunktion zur Debitkarte. Die 
ZOIN-Funktion ermöglicht dem Karteninhaber mit Hilfe der Debit-
karte über ein mobiles Endgerät 

 das Senden von Geldbeträgen (der Geldbetrag wird vom Kar-
teninhaber an einen von ihm gewählten Empfänger bezahlt) 
unter Verwendung der Mobiltelefonnummer des Empfängers, 
zu welcher eine Debitkarte des Empfängers für die ZOIN-
Funktion registriert ist oder der Kartennummer (Nummer der 
Debitkarte) des Empfängers und  

 das Empfangen von Geldbeträgen (der Geldbetrag wird von 
einem Dritten, nämlich dem Sender, an den Karteninhaber 
bezahlt) unter Verwendung der Mobiltelefonnummer des Karten-
inhabers, zu der die Debitkarte des Karteninhabers registriert 
ist. 

1.9. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige Ansprüche, die 
sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und 
seinem Vertragspartner über Lieferungen und Leistungen erge-
ben, die der Karteninhaber unter Verwendung der Bezugskarte  
oder der Elektronischen Geldbörse bargeldlos bezahlt hat, sind  
direkt mit dem Vertragspartner zu klären. Dies gilt insbesondere 
auch für die Höhe des Rechnungsbetrags. Das Kreditinstitut über-
nimmt keine Haftung für die vertragskonforme Abwicklung des 
Grundgeschäfts durch den Vertragspartner. 

1.8. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige Ansprüche, die 
sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und 
seinem Vertragspartner über Lieferungen und Leistungen erge-
ben, die der Karteninhaber unter Verwendung der Debitkarte oder 
der Elektronischen Geldbörse bargeldlos bezahlt hat, sind direkt 
mit dem Vertragspartner zu klären. Dies gilt insbesondere auch für 
die Höhe des Rechnungsbetrags. Das Kreditinstitut übernimmt 
keine Haftung für die vertragskonforme Abwicklung des Grund- 
geschäfts durch den Vertragspartner. 

1.10. Entgelts- und Leistungsänderungen 

1.10.1. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unter-
nehmern 

 
 
 
1.10.1.1. Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern 
Entgelte für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder der Konto- 
bzw Karteninhaber zu leisten hat (einschließlich Soll- und Haben-
zinsen auf Giro- oder anderen Konten, Kontoführungsgebühren 
etc) unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Um-
stände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen und auf-
sichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem 
Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskos-
ten, Veränderungen des Personal- und Sachaufwands, Verände-
rungen des Verbraucherpreisindex etc) nach billigem Ermessen 
ändern. Gleiches gilt für die Änderung anderer Leistungen des 
Kreditinstituts, die aufgrund der Änderung gesetzlicher Anforde-
rungen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen Entwick-
lung oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung wesent-
lich beeinträchtigenden Nutzungsgrads einer Leistung erfolgen. 

1.9. Entgelte; Entgelts- und Leistungsänderungen 

1.9.1. Entgelte; Entgelts- und Leistungsänderungen  
gegenüber Unternehmern 

1.9.1.1. Mangels anderer Vereinbarung kommen gegenüber Unter-
nehmern die im Preisaushang geregelten Entgelte zur Anwendung. 
 
1.9.1.2. Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern Ent-
gelte für Dauerleistungen wiederkehrend zu erbringende Leistun-
gen, die das Kreditinstitut oder der Konto- bzw. Karteninhaber zu 
leisten hat (einschließlich Soll- und Habenzinsen auf Giro- oder 
anderen Konten, Kontoführungsgebühren etc) unter Berücksichti-
gung aller in Betracht kommenden Umstände (insbesondere Ver-
änderung der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Rahmen- 
bedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, 
Veränderungen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des 
Personal- und Sachaufwands, Veränderungen des Verbraucher-
preisindex etc) nach billigem Ermessen ändern. Gleiches gilt für 
die Änderung anderer Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund 
der Änderung gesetzlicher Anforderungen, der Sicherheit des 
Bankbetriebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich ge-
sunkenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigenden 
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1.10.1.2. Über Punkt 1.10.1.1. hinausgehende Änderungen von 
Leistungen des Kreditinstituts oder der Entgelte des Konto- bzw 
Karteninhabers, die Einführung neuer entgeltspflichtiger Leistungen 
sowie neuer Entgelte für schon vereinbarte Leistungen werden 
dem Konto- bzw Karteninhaber vom Kreditinstitut spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
angeboten. Die Zustimmung des Konto- bzw Karteninhabers zu 
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher  
Widerspruch des Konto- bzw Karteninhabers einlangt. Darauf wird 
das Kreditinstitut den Konto- bzw Karteninhaber im Änderungs- 
angebot hinweisen. Das Änderungsangebot kann das Kreditinstitut 
auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf be-
reithalten. 

Nutzungsgrads einer Leistung erfolgen. 
 
1.9.1.3. Über Punkt 1.9.1.2. hinausgehende Änderungen von Leis-
tungen des Kreditinstituts oder der Entgelte des Konto- bzw  
Karteninhabers, die Einführung neuer entgeltspflichtiger Leistungen  
sowie neuer Entgelte für schon vereinbarte Leistungen werden 
dem Konto- bzw Karteninhaber vom Kreditinstitut spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
angeboten. Die Zustimmung des Konto- bzw Karteninhabers zu 
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher  
Widerspruch des Konto- bzw Karteninhabers einlangt. Darauf wird 
das Kreditinstitut den Konto- bzw Karteninhaber im Änderungs- 
angebot hinweisen. Das Änderungsangebot kann das Kreditinstitut 
in das Schließfach des vom Konto- bzw Karteninhaber mit dem 
Kreditinstitut vereinbarten Online Banking (im Folgenden „Online 
Banking Schließfach“) zustellen oder auf eine mit dem Unterneh-
mer vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. 

1.10.2. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Ent-
gelte für Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 
1.10.2.1. Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Ent-
gelte für Dauerleistungen werden dem Konto- bzw Karteninhaber 
vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der  
1. November eines Jahres, angeboten. Die Zustimmung des 
Konto- bzw Karteninhabers zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein Widerspruch des Konto- bzw Karteninhabers 
einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Konto- bzw Karteninha-
ber im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung dar-
zustellen ist, hinweisen. Der Konto- bzw Karteninhaber hat das 
Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das Kreditinstitut 
im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem 
Konto- bzw Karteninhaber vom Kreditinstitut mitzuteilen. 
 
 
 
1.10.2.2. Auf dem in Punkt 1.10.2.1. vereinbarten Weg darf mit 
dem Konto- bzw Karteninhaber eine Anpassung der Entgelte an 
die Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten natio-
nalen Verbraucherpreisindex 2000 vereinbart werden. Die Anpas-
sung erfolgt durch Vergleich der Indexwerte November des ver-
gangenen Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. Das 
sich aus der Anpassung ergebende Entgelt wird kaufmännisch auf 
ganze Cent gerundet. 
Wurde dem Konto- bzw Karteninhaber in einem Jahr die sich aus 
der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ergebende Entgelts-
anpassung nicht angeboten, so kann diese Anpassung dem 
Konto- bzw Karteninhaber auch später noch mit Wirkung für die 
Zukunft angeboten werden. 

1.9.2. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
für Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 
1.9.2.1. Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Ent-
gelte für Dauerleistungen vom Kreditinstitut wiederkehrend zu  
erbringende Leistungen werden dem Konto- bzw Karteninhaber 
vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der  
1. November eines Jahres, angeboten. Die Zustimmung des 
Konto- bzw Karteninhabers zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein Widerspruch des Konto- bzw Karteninhabers 
einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Konto- bzw Karten- 
inhaber im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung 
darzustellen ist, hinweisen. Der Konto- bzw Karteninhaber hat das 
Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das Kreditinstitut 
im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem 
Konto- bzw Karteninhaber vom Kreditinstitut mitzuteilen wie in 
Punkt 1.14. vereinbart zuzustellen. 
 
1.9.2.2. Auf dem in Punkt 1.9.2.1. vereinbarten Weg darf mit dem 
Konto- bzw Karteninhaber eine Anpassung der Entgelte an die 
Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten nationa-
len Verbraucherpreisindex 2000 vereinbart werden. Die Anpas-
sung erfolgt durch Vergleich der Indexwerte November des ver-
gangenen Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. Das 
sich aus der Anpassung ergebende Entgelt wird kaufmännisch auf 
ganze Cent gerundet. 
Wurde dem Konto- bzw Karteninhaber in einem Jahr die sich aus 
der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ergebende Entgelts-
anpassung nicht angeboten, so kann diese Anpassung dem 
Konto- bzw Karteninhaber auch später noch mit Wirkung für die 
Zukunft angeboten werden. 

1.10.3. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Dauer-
leistungen (ausgenommen Habenzinsen) 
 
1.10.3.1. Änderungen der vom Kreditinstitut dem Konto- bzw  
Karteninhaber zu erbringenden Dauerleistungen werden dem 
Konto- bzw Karteninhaber vom Kreditinstitut spätestens zwei  
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
angeboten. Die Zustimmung des Konto- bzw Karteninhabers zu 
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Wider-
spruch des Konto- bzw Karteninhabers einlangt. Darauf wird das 
Kreditinstitut den Konto- bzw Karteninhaber im Änderungs- 
angebot hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem Konto- bzw 
Karteninhaber vom Kreditinstitut mitzuteilen. Der Konto- bzw  
Karteninhaber hat das Recht, den diesbezüglichen Rahmenver-
trag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündi-
gen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird das Kreditinstitut im  
Änderungsangebot hinweisen. 
 

1.9.3. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Dauer-
leistungen wiederkehrenden Leistungen (ausgenommen  
Habenzinsen) 
1.9.3.1. Änderungen der vom Kreditinstitut dem Konto- bzw  
Karteninhaber wiederkehrend zu erbringenden Dauerleistungen 
Leistungen werden dem Konto- bzw Karteninhaber vom Kredit-
institut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Konto- 
bzw Karteninhabers zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn 
beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft-
tretens kein Widerspruch des Konto- bzw Karteninhabers einlangt. 
Darauf wird das Kreditinstitut den Konto- bzw. Karteninhaber im 
Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem 
Konto- bzw Karteninhaber vom Kreditinstitut mitzuteilen wie in 
Punkt 1.14. vereinbart zuzustellen. Der Konto- bzw Karteninhaber 
hat das Recht, den diesbezüglichen Rahmenvertrag bis zum In-
krafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf 
dieses Kündigungsrecht wird das Kreditinstitut im Änderungsange-
bot hinweisen. 
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1.10.3.2. Auf dem in Punkt 1.10.3.1. vorgesehenen Weg darf das 
Kreditinstitut mit dem Konto- bzw Karteninhaber eine Leistungs- 
änderung jedoch nur vereinbaren, wenn dies unter Berücksichti-
gung aller Umstände (Änderung der vorherrschenden Kunden- 
bedürfnisse, gesetzlicher und aufsichtsbehördlicher Anforderun-
gen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen Entwicklung 
oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung wesentlich be-
einträchtigenden Nutzungsgrads der Leistung) sachlich gerechtfer-
tigt ist. Eine solche sachliche Rechtfertigung liegt nur dann vor, 
wenn sich aus der angebotenen Leistungsänderung eine Auswei-
tung der Leistungen des Kreditinstituts oder eine für den Kunden 
zumutbare Einschränkung der Leistungen des Kreditinstituts und 
keine unverhältnismäßigen Änderungen wesentlicher Rechte und 
Pflichten zu Gunsten des Kreditinstituts ergeben. 

1.9.3.2. Auf dem in Punkt 1.9.3.1. vorgesehenen Weg darf das 
Kreditinstitut mit dem Konto- bzw Karteninhaber eine Leistungs-
änderung jedoch nur vereinbaren, wenn dies unter Berücksichti-
gung aller Umstände (Änderung der vorherrschenden Kunden- 
bedürfnisse, gesetzlicher und aufsichtsbehördlicher Anforderun-
gen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen Entwick-
lung oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung wesent-
lich beeinträchtigenden Nutzungsgrads der Leistung) sachlich 
gerechtfertigt ist. Eine solche sachliche Rechtfertigung liegt nur 
dann vor, wenn sich aus der angebotenen Leistungsänderung 
eine Ausweitung der Leistungen des Kreditinstituts oder eine für 
den Kunden zumutbare Einschränkung der Leistungen des Kredit-
instituts und keine unverhältnismäßigen Änderungen wesentlicher 
Rechte und Pflichten zu Gunsten des Kreditinstituts ergeben. 

1.11. Haftung des Kontoinhabers 
 
1.11.1. Alle Dispositionen des Karteninhabers unter Verwendung 
der Bezugskarte erfolgen auf Rechnung des Kontoinhabers. 
 
1.11.2. Sofern der Karteninhaber die Bezugskarte einem Dritten 
überlässt oder sofern die Bezugskarte dem Karteninhaber abhan-
den kommt und ein unberechtigter Dritter infolge einer Sorgfalts-
widrigkeit des Karteninhabers Kenntnis vom persönlichen Code er-
langt, trägt der Kontoinhaber bis zur Wirksamkeit der Sperre der 
Bezugskarte alle Folgen und Nachteile infolge der missbräuchli-
chen Verwendung der Bezugskarte im Rahmen seiner vereinbar-
ten Limits. 
Hat ein Karteninhaber, der Verbraucher ist, seine Sorgfaltspflichten 
nur leicht fahrlässig verletzt (ist ihm also eine Sorgfaltswidrigkeit 
unterlaufen, die auch bei einem durchschnittlich sorgfältigen  
Menschen nicht immer auszuschließen ist), so ist die Haftung des 
Kontoinhabers beim Karten-Service auf den Betrag von 
EUR 150,00 beschränkt. 
 
 
 
 
 
 
1.11.3. Für Schäden, die durch Manipulation Dritter an Geldaus-
gabeautomaten oder an Bezugskarten verursacht wurden, haftet 
der Kontoinhaber nicht, soweit ihn oder den Karteninhaber keine 
Sorgfaltswidrigkeiten treffen, welche die Manipulation ermöglicht 
haben. 
 
1.11.4. Ab der Wirksamkeit einer Sperre der Bezugskarte haftet 
der Kontoinhaber nicht mehr, außer der Karteninhaber hat die 
missbräuchliche Verwendung der Bezugskarte in betrügerischer 
Absicht ermöglicht. 
 
1.11.5. Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut 
aus der Verletzung der in diesen Kundenrichtlinien festgelegten 
Sorgfaltspflichten durch den/die Inhaber einer Karte, die zum 
Konto des Unternehmers ausgegeben wurde, entstehen, bei jeder 
Art des Verschuldens des Karteninhabers betraglich unbegrenzt. 

1.10. Haftung des Kontoinhabers 
 
1.10.1. Alle Dispositionen des Karteninhabers unter Verwendung 
der Debitkarte erfolgen auf Rechnung des Kontoinhabers. 
 
1.10.2. Sofern der Karteninhaber die Debitkarte einem Dritten 
überlässt oder sofern die Debitkarte dem Karteninhaber abhan- 
den kommt und ein unberechtigter Dritter infolge einer Sorgfalts-
widrigkeit des Karteninhabers Kenntnis vom persönlichen Code er-
langt, trägt der Kontoinhaber bis zur Wirksamkeit der Sperre der 
Debitkarte alle Folgen und Nachteile infolge der missbräuchlichen 
Verwendung der Debitkarte im Rahmen seiner vereinbarten Limits. 
Hat ein Karteninhaber, der Verbraucher ist, seine Sorgfaltspflichten 
nur leicht fahrlässig verletzt (ist ihm also eine Sorgfaltswidrigkeit 
unterlaufen, die auch bei einem durchschnittlich sorgfältigen  
Menschen nicht immer auszuschließen ist), so ist die Haftung des 
Kontoinhabers beim Debitkarten-Service auf den Betrag von 
EUR 150,00 beschränkt. Diese Haftung entfällt, wenn der Verlust, 
der Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung der Debitkarte 
für den Karteninhaber vor einer Zahlung nicht bemerkbar war oder 
der Verlust durch Handlungen oder Unterlassungen eines Ange-
stellten oder eines Agenten, einer Zweigstelle des Kreditinstituts  
oder einer Stelle, an die Tätigkeiten ausgelagert werden, verur-
sacht wurde. 
 
1.10.3. Für Schäden, die durch Manipulation Dritter an Geldaus-
gabeautomaten oder an Debitkarten verursacht wurden, haftet  
der Kontoinhaber nicht, soweit ihn oder den Karteninhaber keine 
Sorgfaltswidrigkeiten treffen, welche die Manipulation ermöglicht 
haben. 
 
1.10.4. Ab der Wirksamkeit einer Sperre der Debitkarte haftet der 
Kontoinhaber nicht mehr, außer der Karteninhaber hat die miss-
bräuchliche Verwendung der Debitkarte in betrügerischer Absicht 
ermöglicht. 
 
1.10.5. Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut 
aus der Verletzung der in diesen Besonderen Bedingungen fest-
gelegten Sorgfaltspflichten durch den/die Inhaber einer Karte, die 
zum Konto des Unternehmers ausgegeben wurde, entstehen, bei 
jeder Art des Verschuldens des Karteninhabers betraglich unbe-
grenzt. 

1.12. Falsche Bedienung eines Geldausgabeautomaten bzw 
einer für die Durchführung einer bargeldlosen Zahlung vorge-
sehenen POS-Kasse 
[…] 

1.11. Falsche Bedienung eines Geldausgabeautomaten bzw 
einer für die Durchführung einer bargeldlosen Zahlung vorge-
sehenen POS-Kasse 
[…] 

1.13. Verfügbarkeit des Systems 
[…] 

1.12. Verfügbarkeit des Systems 
[…] 

1.15. Zusendung und Änderung der Kundenrichtlinien 
 
Änderungen dieser Kundenrichtlinien werden dem Konto- bzw 
Karteninhaber vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die vorgeschlagenen Änderungen in einer Gegenüberstellung 
dieser Bestimmungen dargestellt. Die Zustimmung des Konto- 
bzw Karteninhabers gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 

1.14. Zusendung und Änderung der Besonderen Bedingun-
gen 
Änderungen dieser Besonderen Bedingungen werden dem Konto- 
bzw Karteninhaber vom Kreditinstitut wie nachstehend geregelt 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten. Dabei werden die vom Änderungs- 
angebot betroffenen Bestimmungen der Besonderen Bedingungen 
und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer Gegenüber-
stellung dieser Bestimmungen (im Folgenden 
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dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Wider-
spruch des Konto- bzw Karteninhabers einlangt. Darauf wird das 
Kreditinstitut den Konto- bzw Karteninhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
 
 
 
 
 
 
Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegenüberstellung über die 
von der Änderung der Kundenrichtlinien betroffenen Bestimmun-
gen sowie die vollständige Fassung der neuen Kundenrichtlinien 
auf seiner Internetseite veröffentlichen. Auch darauf wird das  
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungs- 
angebot ist einem Konto- bzw Karteninhaber, der Verbraucher ist, 
mitzuteilen. Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, 
das Änderungsangebot auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte 
Weise zum Abruf bereit zu halten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Falle einer beabsichtigten Änderung der Kundenrichtlinien hat 
der Konto- bzw Karteninhaber, der Verbraucher ist, das Recht, 
seinen Kartenvertrag vor dem Inkrafttreten der Änderung kosten-
los fristlos zu kündigen. Darauf wird das Kreditinstitut im Ände-
rungsangebot hinweisen. 

„Gegenüberstellung“) dargestellt. Das Kreditinstitut wird die Ge-
genüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen Beson-
deren Bedingungen auf seiner Internetseite veröffentlichen. Darauf 
wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Die Zu-
stimmung des Konto- bzw Karteninhabers gilt als erteilt, wenn 
beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch des 
Konto- bzw Karteninhabers einlangt. Auch Ddarauf wird das Kre-
ditinstitut den Konto- bzw Karteninhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegenüberstellung über die 
von der Änderung der Kundenrichtlinien betroffenen Bestimmun-
gen sowie die vollständige Fassung der neuen Kundenrichtlinien 
auf seiner Internetseite veröffentlichen. Auch darauf wird das Kre-
ditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsange-
bot ist einem Konto- bzw. Karteninhaber, der Verbraucher ist, mit-
zuteilen. Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
werden dem Konto- bzw Karteninhaber, der Verbraucher ist, zuge-
stellt. Die Zustellung erfolgt 

 in das Online Banking Schließfach. Das Kreditinstitut wird 
den Konto- bzw Karteninhaber über diese Zustellung im  
Online Banking Schließfach gesondert per Post oder – wenn 
mit dem Konto- bzw Karteninhaber vereinbart – per E-Mail an 
eine vom Konto- bzw Karteninhaber bekanntgegebene  
E-Mail-Adresse informieren; oder 

 per E-Mail, wenn die Kommunikation per E-Mail zwischen 
Konto- bzw Karteninhaber und Kreditinstitut vereinbart wurde; 
oder 

 per Post. 

Ab Zustellung – auch in das Online Banking Schließfach – können 
das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung durch das  
Kreditinstitut nicht mehr abgeändert werden. Erfolgt die Zustellung 
per E-Mail oder in das Online Banking Schließfach kann der 
Konto- bzw Karteninhaber das Änderungsangebot und die Gegen-
überstellung sowohl elektronisch speichern als auch ausdrucken. 
Das Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in das Online Banking Schließfach, auch die Informa-
tion darüber, haben dem Konto- bzw Karteninhaber, der Verbrau-
cher ist, jedenfalls spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Ände-
rungsangebot ohne Gegenüberstellung spätestens zwei  
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderungen in das Online Banking Schließfach zuzustellen oder 
auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit 
zu halten. 
 
Im Falle einer beabsichtigten Änderung der Besonderen Bedin-
gungen hat der Konto- bzw Karteninhaber, der Verbraucher ist, 
das Recht, seinen Kartenvertrag vor dem Inkrafttreten der Ände-
rung kostenlos fristlos zu kündigen. Darauf wird das Kreditinstitut 
im Änderungsangebot hinweisen. 

1.14.5. Rückgabe der Bezugskarte 
Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto aus-
gegebenen Bezugskarten und bei Kündigung des Kartenvertrags 
die jeweilige Bezugskarte unverzüglich nach Ende des Vertrags-
verhältnisses zurückzugeben. Das Kreditinstitut ist berechtigt, 
nicht zurückgegebene Bezugskarten zu sperren und/oder einzu-
ziehen. 
 
Warnhinweis: Vor Rückgabe oder Vernichtung der Bezugs-
karte ist die Elektronische Geldbörse zu entladen oder ein 
noch geladener Betrag für Zahlungen zu verwenden. 

1.13.5. Rückgabe der Bezugskarte 
Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto aus-
gegebenen Debitkarten und bei Kündigung des Kartenvertrags die 
jeweilige Debitkarte unverzüglich nach Ende des Vertragsver- 
hältnisses zurückzugeben. Das Kreditinstitut ist berechtigt, nicht 
zurückgegebene Debitkarten zu sperren und/oder einzuziehen. 
 
 
Warnhinweis: Vor Rückgabe oder Vernichtung der Bezugs-
karte ist die Elektronische Geldbörse zu entladen oder ein 
noch geladener Betrag für Zahlungen zu verwenden. 

1.16. Adressänderungen 
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, dem Kreditinstitut jede Änderung 
seiner Adresse unverzüglich bekannt zu geben. 
Gibt der Kontoinhaber Änderungen seiner Adresse nicht bekannt, 
gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, 
wenn sie an die letzte dem Kreditinstitut vom Kontoinhaber be-
kannt gegebene Adresse gesendet wurden. 
 

1.15. Adressänderungen 
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, dem Kreditinstitut jede Änderung 
seiner Adresse, seiner bekanntgegebenen E-Mail-Adresse und 
seiner bekanntgegebenen Telefonnummer unverzüglich bekannt 
zu geben schriftlich mitzuteilen. 
Gibt der Kontoinhaber Änderungen seiner Adresse nicht bekannt, 
gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, 
wenn sie an die letzte dem Kreditinstitut vom Kontoinhaber 
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Die Bestimmungen dieses Punktes gelten entsprechend für den 
Karteninhaber. 

bekannt gegebene Adresse gesendet wurden. Gibt der Kontoinha-
ber Änderungen seiner E-Mail-Adresse oder seiner Telefonnum-
mer nicht bekannt, gelten Mitteilungen des Kreditinstituts an Kon-
toinhaber, mit denen dieser Kommunikationsweg vereinbart ist, als 
zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kontoinhaber bekannt 
gegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer gesendet wurden. 
Die Bestimmungen dieses Punktes gelten entsprechend für den 
Karteninhaber. 

2.5. Abrechnung 
Transaktionen unter der Verwendung der Bezugskarte werden 
vom Konto abgebucht (ausgenommen Zahlungen im Rahmen des 
Quick-Services) und in der mit dem Kontoinhaber für den Zugang 
von Erklärungen vereinbarten Form bekannt gegeben. 

2.5. Abrechnung 
Transaktionen unter der Verwendung der Debitkarte werden vom 
Konto abgebucht (ausgenommen Zahlungen im Rahmen des 
Quick-Services) und in der mit dem Kontoinhaber für den Zugang 
von Erklärungen vereinbarten Form bekannt gegeben. 

2.7.3. Das Kreditinstitut ist berechtigt, die Bezugskarte ohne Mit- 
wirkung des Konto- oder des Karteninhabers zu sperren oder die 
zur Bezugskarte vereinbarten Limits herabzusetzen, wenn 

a.) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
Bezugskarte oder der Systeme, die mit ihr in Anspruch ge-
nommen werden können, dies rechtfertigen; 

b.) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Bezugskarte besteht; 

c.) der Kontoinhaber seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusam-
menhang mit einer mit der Bezugskarte oder seinem Konto 
verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) 
nicht nachgekommen ist, und 

 entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten aufgrund  
einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögens- 
verhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefähr-
det ist oder 

 beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder un-
mittelbar droht. 

Eine Sperre aus den vorstehend in a.) genannten Sicherheits- 
gründen kann sich zum Schutz vor missbräuchlicher Verwendung 
ausgespähter Kartendaten auch nur auf bestimmte Länder bezie-
hen. Der Umfang derartiger Sperren ist auf der Internetseite des 
Kreditinstituts zum Stichwort „Geo-Control“ abfragbar. In diesem 
Fall hat der Karteninhaber die Möglichkeit, die Sperre für eines  
oder mehrere dieser Länder aufheben zu lassen, um die tatsäch-
liche Verwendung der Bezugskarte in diesen Ländern zu ermögli-
chen. 

 

Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für das Entladen und 
das Bezahlen mit der Elektronischen Geldbörse. 

Achtung: Die Sperre wirkt weiters nicht für Kleinbetragszah-
lungen ohne Eingabe des persönlichen Codes. Kleinbetrags-
zahlungen sind auch nach der Sperre bis zum Betrag von  
maximal EUR 75,00 weiterhin möglich. 

2.7.3. Das Kreditinstitut ist berechtigt, die Debitkarte ohne Mit- 
wirkung des Konto- oder des Karteninhabers zu sperren oder die 
zur Debitkarte vereinbarten Limits herabzusetzen, wenn 

a.) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
Debitkarte oder der Systeme, die mit ihr in Anspruch genom-
men werden können, dies rechtfertigen; 

b.) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Debitkarte besteht; 

c.) der Kontoinhaber seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusam-
menhang mit einer mit der Debitkarte oder seinem Konto ver-
bundenen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) 
nicht nachgekommen ist, und 

 entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten aufgrund  
einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögens- 
verhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefähr-
det ist oder 

 beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder un-
mittelbar droht. 

Eine Sperre aus den vorstehend in a.) genannten Sicherheits- 
gründen kann sich zum Schutz vor missbräuchlicher Verwendung 
ausgespähter Kartendaten auch nur auf bestimmte Länder bezie-
hen. Der Umfang derartiger Sperren ist auf der Internetseite des 
Kreditinstituts zum Stichwort „Geo-Control“ abfragbar. In diesem 
Fall hat der Karteninhaber die Möglichkeit, die Sperre für eines  
oder mehrere dieser Länder aufheben zu lassen, um die tatsäch-
liche Verwendung der Bezugskarte in diesen Ländern zu ermögli-
chen. 

 

Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für das Entladen und 
das Bezahlen mit der Elektronischen Geldbörse. 

Achtung: Die Sperre wirkt weiters nicht für Kleinbetragszah-
lungen ohne Eingabe des persönlichen Codes. Kleinbetrags-
zahlungen sind auch nach der Sperre bis zum Betrag von  
maximal EUR 75,00 weiterhin möglich. 

3. Bestimmungen für das Quick-Service 
 
3.1. Elektronische Geldbörse 
Eine elektronische Geldbörse benötigt ein Speichermedium. Der 
auf der Bezugskarte angebrachte Mikrochip ist als ein solches 
Speichermedium geeignet. In die elektronische Geldbörse kann 
E-Geld im Sinne des E-Geldgesetzes 2010 geladen werden. Der 
Karteninhaber kann nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
auf diesem Mikrochip die elektronische Geldbörse des Quick- 
Services (im Folgenden „Elektronische Geldbörse“) ohne Unter-
schriftsleistung und/oder Eingabe des persönlichen Codes, auch 
durch bloßes Hinhalten der Bezugskarte zur POS-Kasse des Ver-
tragsunternehmens, verwenden. 
 
3.2. Laden der Elektronischen Geldbörse 
 
3.2.1. Der Karteninhaber kann die Elektronische Geldbörse an den 
vorgesehenen Einrichtungen, zB an mit dem Quick-Symbol ge-
kennzeichneten Ladestationen laden. 
 
3.2.2. Das Laden kann erfolgen (die Lademöglichkeiten sind hier 
beispielsweise aufgezählt und stehen nicht jederzeit und überall 
gleichzeitig zur Verfügung): 

3. Bestimmungen für das Quick-Service 
 
3.1. Elektronische Geldbörse 
Eine elektronische Geldbörse benötigt ein Speichermedium. Der 
auf der Bezugskarte angebrachte Mikrochip ist als ein solches 
Speichermedium geeignet. In die elektronische Geldbörse kann 
E-Geld im Sinne des E-Geldgesetzes 2010 geladen werden. Der 
Karteninhaber kann nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
auf diesem Mikrochip die elektronische Geldbörse des Quick- 
Services (im Folgenden „Elektronische Geldbörse“) ohne Unter-
schriftsleistung und/oder Eingabe des persönlichen Codes, auch 
durch bloßes Hinhalten der Bezugskarte zur POS-Kasse des Ver-
tragsunternehmens, verwenden. 
 
3.2. Laden der Elektronischen Geldbörse 
 
3.2.1. Der Karteninhaber kann die Elektronische Geldbörse an den 
vorgesehenen Einrichtungen, zB an mit dem Quick-Symbol ge-
kennzeichneten Ladestationen laden. 
 
3.2.2. Das Laden kann erfolgen (die Lademöglichkeiten sind hier 
beispielsweise aufgezählt und stehen nicht jederzeit und überall 
gleichzeitig zur Verfügung): 
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 mit der Bezugskarte und persönlichem Code an Geldausga-
beautomaten, die über die Quick-Ladefunktion verfügen, 

 mit der Bezugskarte und persönlichem Code an Selbstbe- 
dienungsladestationen für das Quick-Service, 

 gegen Barzahlung bei jedem Kreditinstitut, das eine Lade-
station für das Quick-Service bereithält. 

3.2.3. Der Speicher der Elektronischen Geldbörse sieht technisch 
einen höchstmöglichen Ladebetrag von EUR 400,00 vor, der tech-
nisch nach Verwendung immer wieder bis zu dieser Höhe aufge-
laden werden kann. 
 
3.2.4. Der jeweils geladene Betrag wird dem Karteninhaber beim 
Laden durch die Ladestation angezeigt. 
 
Achtung: Durch Laden der Elektronischen Geldbörse verrin-
gert der Karteninhaber den Betrag, der ihm im Rahmen des  
Maestro-Service zur Bezahlung an POS-Kassen zur Verfügung 
steht. 
 
3.3. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse 
 
3.3.1. Mit einer geladenen Elektronischen Geldbörse können  
Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen an Kassen 
und Automaten im Inland, die mit dem Quick-Symbol gekenn- 
zeichnet sind, sowie im Internet ohne Eingabe des persönlichen 
Codes, ohne Unterschrift oder sonstige Identifikation bis zum ge-
ladenen Betrag bargeldlos bezahlt werden. Das Kreditinstitut muss 
nicht nachweisen, dass der Zahlungsvorgang authentifiziert war, 
ordnungsgemäß aufgezeichnet und verbucht wurde und nicht 
durch einen technischen Zusammenbruch oder eine andere  
Störung beeinträchtigt wurde. 
 
3.3.2. Durch Bestätigen der Zahlung mit der im jeweiligen Zah-
lungsablauf vorgesehenen Vorrichtung oder durch kontaktloses 
Vorbeiziehen der Karte an einem Zahlungsterminal weist der  
Karteninhaber das Kreditinstitut unwiderruflich an, den vom Ver-
tragsunternehmen in Rechnung gestellten Betrag an den Vertrags-
unternehmer zu zahlen, soweit dies im geladenen Betrag Deckung 
findet. Das Kreditinstitut nimmt die Anweisung bereits jetzt an. 
 
3.3.3. Zahlungsvorgänge werden nur durchgeführt, wenn der 
Rechnungsbetrag nicht höher ist, als der in der Elektronischen 
Geldbörse geladene Betrag. 
 
3.4. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet 
 
3.4.1. Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet 
sind möglich. Dafür benötigt der Karteninhaber geeignete Hard-
ware (zB Chipleser, Terminal) und Software. Über Anfrage wird 
das Kreditinstitut oder die PayLife Bank GmbH, Marxergasse 1b, 
1030 Wien, dem Karteninhaber solche Produkte bekannt geben. 
 
3.4.2. Bei Zahlungen im Internet kann die Elektronische Geldbörse 
nur bei Vertragsunternehmen, die auf ihren Internetseiten die  
Zahlungsmöglichkeit mit „@Quick“ anbieten, verwendet werden.  
Der Karteninhaber ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen von 
Vertragsunternehmen, die Quick-Vertragspartner sind, im Internet 
bargeldlos bis zum geladenen Betrag zu bezahlen. 
 
3.5. Entladen der Elektronischen Geldbörse 
 
3.5.1. Der Karteninhaber kann die Elektronische Geldbörse an den 
vorgesehenen Einrichtungen, zB an mit dem Quick-Symbol ge-
kennzeichneten Ladestationen entladen. 
 
3.5.2. Das Entladen kann erfolgen (die Entlademöglichkeiten sind 
hier beispielsweise aufgezählt und stehen nicht jederzeit und über-
all gleichzeitig zur Verfügung): 
 an Geldausgabeautomaten, die über die Quick-Ladefunktion 

verfügen auf das Konto gegen Gutschrift, 
 an Selbstbedienungsladestationen für Quick-Service auf das 

Konto gegen Gutschrift, 
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tragsunternehmen in Rechnung gestellten Betrag an den Vertrags-
unternehmer zu zahlen, soweit dies im geladenen Betrag Deckung 
findet. Das Kreditinstitut nimmt die Anweisung bereits jetzt an. 
 
3.3.3. Zahlungsvorgänge werden nur durchgeführt, wenn der 
Rechnungsbetrag nicht höher ist, als der in der Elektronischen 
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sind möglich. Dafür benötigt der Karteninhaber geeignete Hard-
ware (zB Chipleser, Terminal) und Software. Über Anfrage wird 
das Kreditinstitut oder die PayLife Bank GmbH, Marxergasse 1b, 
1030 Wien, dem Karteninhaber solche Produkte bekannt geben. 
 
3.4.2. Bei Zahlungen im Internet kann die Elektronische Geldbörse 
nur bei Vertragsunternehmen, die auf ihren Internetseiten die  
Zahlungsmöglichkeit mit „@Quick“ anbieten, verwendet werden.  
Der Karteninhaber ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen von 
Vertragsunternehmen, die Quick-Vertragspartner sind, im Internet 
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3.5. Entladen der Elektronischen Geldbörse 
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 an Geldausgabeautomaten, die über die Quick-Ladefunktion 
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 an Selbstbedienungsladestationen für Quick-Service auf das 
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 bei jedem Kreditinstitut, welches über eine Ladestation ver-
fügt, gegen die Auszahlung von Bargeld. 

 
3.5.3. Kann die Elektronische Geldbörse aufgrund einer Beschädi-
gung nicht entladen oder nicht mehr für Zahlungen verwendet  
werden, ist der allenfalls geladene Betrag beim die Bezugskarte 
ausgebenden Kreditinstitut geltend zu machen. Wenn auf der 
Elektronischen Geldbörse vor der Unbrauchbarkeit ein Betrag ge-
laden war, wird dieser dem Kontoinhaber gutgeschrieben. 
 
3.5.4. Das Kreditinstitut ist berechtigt, bei jeder Barauszah-
lung die Identität der die Elektronische Geldbörse vorlegen-
den Person zu überprüfen. 
 
3.6. Gültigkeit der Elektronischen Geldbörse 
 
3.6.1. Die Elektronische Geldbörse ist solange wie die Bezugs-
karte gültig. 
 
3.6.2. Nach Ablauf der Gültigkeit ist das Laden der Elektronischen 
Geldbörse nicht mehr möglich. 
3.6.3. Warnhinweis: Vor Vernichtung der Bezugskarte ist die 
Elektronische Geldbörse zu entladen oder ein noch geladener 
Betrag für Zahlungen zu verwenden. 
 
3.6.4. Wenn nach Ablauf der Gültigkeit auf der Elektronischen 
Geldbörse noch ein Betrag geladen ist, ersetzt das Kreditinstitut 
diesen Betrag, wenn er innerhalb von sieben Jahren nach Ablauf 
der Gültigkeit geltend gemacht wird. Danach ist dieser Anspruch 
verjährt. 
 
3.7. Keine Informationen nach Ausführung oder über die Ab-
lehnung eines Zahlungsvorgangs 
Der Konto- bzw Karteninhaber kann die auf der Elektronischen 
Geldbörse gespeicherten Beträge an Geldausgabeautomaten  
oder anderen Ladestationen und Selbstbedienungseinrichtungen 
abrufen. 
Weitere Informationen über die Ausführung oder Nichtausführung 
von Zahlungsaufträgen zulasten des auf der Karte gespeicherten 
Quick-Guthabens erhalten weder der Konto- noch der Karten- 
inhaber. 
 
3.8. Abhandenkommen der Elektronischen Geldbörse 
 
3.8.1. Bei Abhandenkommen (zB Verlust, Diebstahl) der Elektroni-
schen Geldbörse ist der geladene Betrag – wie entsprechendes 
Bargeld – verloren. Diese Beträge werden auch nicht erstattet.   
(Da es sich bei den gespeicherten Beträgen um E-Geld im Sinne 
des § 1 Abs (1) des E-Geldgesetzes 2010 handelt und der maxi-
male Ladebetrag EUR 400,00 nicht übersteigt und eine Möglich-
keit, das Zahlungsinstrument zu sperren nicht besteht, ist § 44 
Zahlungsdienstegesetz nicht anwendbar.) 
 
3.8.2. Eine Sperre der Elektronischen Geldbörse ist technisch 
nicht möglich. Eine vorgenommene Sperre der Bezugskarte 
bewirkt, dass die Bezugskarte nicht mehr zum Laden der 
Elektronischen Geldbörse verwendet werden kann. Es können 
aber weiterhin Zahlungen bis zur Höhe des geladenen Betrags 
vorgenommen werden. 
 
3.8.3. Der auf der Elektronischen Geldbörse gespeicherte Be-
trag ist wie Bargeld zu betrachten. Eine dritte Person kann 
eine abhanden gekommene Elektronische Geldbörse ohne 
sich zu identifizieren, ohne Eingabe des persönlichen Codes 
oder ohne Unterschrift verwenden. Eine sorgfältige Aufbe-
wahrung der Bezugskarte, auf der sich die Elektronische 
Geldbörse befindet, wird daher empfohlen. 
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